






































































































































































































































Was wurde gefordert?  Priorisierung 
 

Muss 
unbedingt sein 

Ist mir sehr 
wichtig 

Ist mir weniger 
wichtig 

Möchte ich 
auf keinen Fall 

Enthaltung 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
257. Architektur: kein Design, Stahl oder Glas [2] 
 

3  11  10  0  6 

Stellungnahme 
Gute,  hochwertige  Architektur  ist  nicht  Materialabhängig.  Es  gilt  den  Kontext  über  die  Bewahrung  der  Maßstäblichkeit,  den  Qualitätsanspruch  an  die 
Architektur, einen sorgsamen Umgang mit der Materialität der Bauwerke und die Zurückhaltung  im Einsatz der architektonischen Mittel zu bewahren. Nicht 
Glas,  Stahl  oder  Backstein  ist  die  Frage,  sondern  die  unbedachte  Verwendung  von  Materialien  ohne  einen  nachvollziehbaren  Orts‐,  Geschichts‐  oder 
Zukunftsbezug.  Das  entscheidende  Kriterium  ist  die  Einfügung  am  konkreten  Ort,  an  dem  die  Gebäude  und  Materialien  miteinander  harmonieren  sollten, 
manchmal aber auch kontrastreiche Akzente setzen dürfen.  
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
258. Architektonische und bauliche Vielfalt erhöhen/weniger 

monoton [11] 
 

17  13  1  0  2 

Stellungnahme 
Der Masterplan dient der Abstimmung und Darstellung wesentlicher Stadtentwicklungsziele. Er gibt die künftige städtebauliche und landschaftsplanerische 
Struktur des Gebietes vor und legt die Funktionen und Qualitäten der einzelnen Flächen fest. Aussagen zu architektonischen Ausgestaltung der Gebäude 
werden auf dieser Planungsebene noch nicht getroffen. Grundsätzlich ermöglicht die dem Masterplan zugrundeliegende Bildung von eigenständigen Quartieren 
in Verbindung mit der vorgesehenen Höhenstaffelung eine differenzierte Gestaltung der einzelnen Gebäude. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
259. Lebendige Fassadengestaltung mit unterschiedlichen Stilarten 

[11] 
 

15  13  2  0  3 

Stellungnahme 
s. Stellungnahmen zu Punkt 258 Architektonische und bauliche Vielfalt erhöhen/weniger monoton [11]. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
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260. Vermittelnde Übergänge von Bestand zu neu [2] 
 

10  11  4  0  4 

Stellungnahme 
Dem  Masterplan  liegt  ein  Stadtgrundriss  zugrunde,  der  aus  den  umliegenden  Stadtteilen  abgeleitet  ist.  Mit  den  direkt  an  den  Straßenraum  angrenzenden 
Blockstrukturen entsteht auch auf der Westseite der Harkortstraße eine durchgehende, geschlossene Gebäudekante, so wie es auch auf der schon bestehenden 
Ostseite der Fall  ist. Auflockerungen entstehen am Eingang zum neuen Stadtteilpark und durch einen Platz am Ostflügel der Güterhallen. Die Gebäudehöhen 
sollen sich ebenfalls an den benachbarten Gebäuden orientieren. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
261. Einheitliches Beleuchtungskonzept [2] 
 

4  6  13  2  4 

Stellungnahme 
Für  ein  Gebiet  dieser  Größenordnung  erscheint  es  in  jedem  Fall  sinnvoll  ein  Beleuchtungskonzept  zu  entwickeln.  Der  geeignete  Zeitpunkt  für  ein  solches 
Konzept liegt allerdings im Rahmen der Ausarbeitung für die Entwurfsplanung. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
262. Keine dunklen Ecken entstehen lassen, Sicherheit im 

öffentlichen Raum [2] 
 

7  14  4  1  1 

Stellungnahme 
Durch  die  vorgesehene  Blockrandbebauung  wird  der  städtebauliche  Raum  in  verschiedene  Kategorien  gegliedert,  in  einen  privaten,  halb‐privaten,  halb‐
öffentlichen und öffentlichen Raum. Dadurch, dass  sich alle Häuser auf die Straße beziehen, und dass alle Straßen Hausbezug haben entsteht eine gewisse 
Öffentlichkeit der Straßenräume. Dieses Prinzip bietet eine gewisse soziale Kontrolle und gegenseitige Teilnahme aller Bürger aneinander. Dieser Effekt entsteht 
insbesondere an den Quartiersplätzen. Darüber hinaus muss der Aspekt der Sicherheit als Kriterium im weiteren Planungsprozess beispielsweise als Vorgabe für 
den Freiraumwettbewerb Berücksichtigung finden. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
263. Kein Bahnhofsquartier schaffen [2]  8  4  6  0  6 
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Stellungnahme 
Ziel des Städtebaus im Masterplan ist die qualitätsvolle Ergänzung der umliegenden Stadtteile mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau. Eine Ausrichtung auf die 
Funktion des verbleibenden S‐Bahnhofs ist nicht vorgesehen. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
264. Lärmgeschützte Freiräume [2] 
 

14  6  6  0  2 

Stellungnahme 
Sollte  der  zweite  Bauabschnitt  absehbar  in  weite  Ferne  rücken,  wird  im  Rahmen  des  Freiraumplanerischen  Wettbewerbs  auch  über  eine  reversible 
Lärmschutzlösung an der westlichen Flanke des Parks nachgedacht werden müssen. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
265. Lärmschutz entlang der Bahntrasse ‐> detaillierte Infos nötig! 

[11] 
 

18  6  2  0  3 

Stellungnahme 
Für die zukünftigen Bebauungsplanverfahren der Mitte Altona werden Lärmtechnische Untersuchungen durchgeführt, die auch detaillierte Angaben zum 
Schienenverkehrslärm beinhalten. Die Untersuchungsergebnisse fließen jeweils in die Umweltberichte der Bebauungspläne ein und werden bei den 
Festsetzungen zum Lärmschutz berücksichtigt. Als umweltbezogene Fachgutachten werden die Lärmprognosen zusammen mit den übrigen Unterlagen zum 
Bebauungsplan im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Einsicht ausgelegt. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
266. Gewerberiegel als Lärmschutz statt Wohnen [11] 
 

13  8  2  2  6 

Stellungnahme 
Der Masterplan sieht für die  lärmbelasteten Lagen entlang der Bahn eine geschlossene städtebauliche Struktur vor, die eine  lärmschützende Wirkung für das 
gesamte Baugebiet entfaltet. Aufgrund der Blockstruktur weisen die Gebäude eine lärmbelastete Fassade im Norden bzw. Nordwesten sowie eine ruhige Seite 
im Süden bzw. Südosten auf. Zurzeit wird geprüft, ob diese Gebäude aufgrund der Lärmbelastung für Wohnnutzungen geeignet sind, oder ob dort gewerbliche 
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Nutzungen  (z.B. Büros, Praxen, Ateliers etc.) vorgesehen werden müssen. Grundsätzlich  lässt sich sagen, dass bei Vorhandensein einer ruhigen Seite auch  in 
lärmbelasteten Lagen qualitativ hochwertige Wohnungen geschaffen werden können, wenn der Grundriss so gestaltet ist, dass lärmunempfindliche Räume wie 
Treppenhäuser, Abstellräume, Toiletten etc. entsprechend angeordnet sind. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
267. 65db tagsüber, 55 db nachts v.a. Verkehrslärm [11] 
 

5  5  1  0  15 

Stellungnahme 
Grundsätzlich zum Thema Lärmschutz siehe Stellungnahme zu Punkt 265 Lärmschutz entlang der Bahntrasse ‐> detaillierte Infos nötig! [11] Insgesamt wird in 
der weiteren Planung darauf zu achten sein, dass die Grundrisse der Wohnungen in den stark von Lärm belasteten Bereichen so gestaltet werden, dass 
Aufenthaltsräume, insbesondere Schlafräume und Kinderzimmer, möglichst zu den ruhigen Seiten bzw. in die Innenhöfe orientiert werden. Ferner ist der Einbau 
von verglasten Loggien, Wintergärten und doppelten Fassaden in lärmexponierten Lagen zu prüfen. Durch besondere Fensterkonstruktionen können auch bei 
gekipptem Fenster niedrige Geräuschpegel im Innenraum erzielt werden. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
268. Rechtlich abgesicherte Lärmwerte berücksichtigen [11] 
 

17  4  3  0  4 

Stellungnahme 
siehe Stellungnahme zu Punkt 265 Lärmschutz entlang der Bahntrasse ‐> detaillierte Infos nötig! [11] und Punkt 267 65db tagsüber, 55 db nachts v.a. 
Verkehrslärm [11] 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
269. Öffentliche Plätze für Begegnungsmöglichkeiten, zur Öffnung 

des Quartiers [2] 
 

13  10  6  0  2 

Stellungnahme 
Die Anforderungen an die Freiflächengestaltung werden  im Rahmen eines Freiraumplanerischen Wettbewerbs  in Planung umgesetzt. Die Anforderungen  im 
Rahmen des Wettbewerbs werden gemeinsam mit den Bürgern in einem Workshop erarbeitet. Diese Empfehlung wird im Workshop aufgegriffen. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
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270. Lebendiges Quartier schaffen [2] 
 

11  14  3  0  2 

Stellungnahme 
Es  ist ausdrückliches Ziel aller Planungsbeteiligten, dass Mitte Altona ein  lebendiges Stadtquartier wird. Dazu sollen u.a. ein ausgewogener Wohnungsmix und 
soziale Vielfalt, Nutzungsmischung z. B. durch Läden  in den Erdgeschosszonen sowie eine hohe Aufenthaltsqualität von Straßen, Parks und Plätzen beitragen. 
Der Masterplan legt hierfür aber nur den städtebaulich‐landschaftsplanerischen Rahmen fest. Die Ausgestaltung findet im weiteren Verfahren statt. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
271. Touristische Trassenführung (roter Faden wie in Hannover) [2] 
 

0  0  18  5  3 

Stellungnahme 
Mitte Altona wird ein Wohnquartier mit ergänzenden Nutzungen sein, das nicht  im Fokus des touristischen  Interesses stehen dürfte. Es  ist nicht sinnvoll und 
nicht vorgesehen, Besucherströme in oder durch das Quartier zu lenken.  
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
272. Öffentliche Toiletten [2] 
 

5  11  7  3  0 

Stellungnahme 
Die Anforderungen an die Freiflächengestaltung werden  im Rahmen eines Freiraumplanerischen Wettbewerbs  in Planung umgesetzt. Die Anforderungen  im 
Rahmen des Wettbewerbs werden gemeinsam mit den Bürgern in einem Workshop erarbeitet. Diese Empfehlung wird im Workshop aufgegriffen. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
273. Abfallbehälter für Grillreste [2] 
 

5  4  9  4  5 

Stellungnahme 
Die Anforderungen an die Freiflächengestaltung werden  im Rahmen eines Freiraumplanerischen Wettbewerbs  in Planung umgesetzt. Die Anforderungen  im 
Rahmen des Wettbewerbs werden gemeinsam mit den Bürgern in einem Workshop erarbeitet. Diese Empfehlung wird im Workshop aufgegriffen. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
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274. Beeinträchtigung der jetzigen Bewohner z.B. durch 

Verschattung, Lärmemissionen etc. [4] [5] 
 

6  1  5  3  11 

Stellungnahme 
Die Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Verkehrsaufkommen und damit verbundenen Lärm‐ und Luftschadstoffemissionen sowie die Besonnungs‐ und 
Verschattungssituation wird im Verlauf der weiteren Planung umfassend geprüft. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird auch untersucht, welche 
Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Belastungen für Mensch und Umwelt zu reduzieren. Aber auch im Masterplan sind schon Aussagen getroffen: so 
werden zum Beispiel Maßnahmen benannt, die zu einer deutlich verminderten Kfz‐Nutzung im neuen Quartier führen sollen, zur Verkehrsberuhigung und 
Verminderung der Unfallgefahr soll flächendeckend eine Tempo 30 Zone eingeführt werden.  
Eine Prognose der verkehrlichen Auswirkungen der Vorhabens Mitte Altona liegt bereits vor. Das Gutachten, erstellt von SBI im Auftrag der Behörde für 
Wirtschaft, Arbeit und Innovation, Amt für Verkehr, ist im Internet unter www.hamburg.de/start‐mediathek/download/ abrufbar.  
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
275. Was ist die Funktion der Quartiersplätze und wer wird sie 

bewirtschaften? Sind dies öffentliche Plätze? [6] 
 

3  10  3  0  13 

Stellungnahme 
Bei den Quartiersplätzen handelt es sich um öffentliche Plätze. Sie sind Knotenpunkte im Wegesystem und übernehmen neben ihrer Verbindungsfunktion noch 
weitere Aufgaben als Aufenthaltsort: Sie können Treffpunkt, Kommunikationsraum und zentraler Ort im Quartier werden. Als offene, vielfältig nutzbare Flächen 
können sie z.B. auch Platz für Außengastronomie bieten.  
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
276. Bebauungsdichte zu hoch [7] 
 

9  3  3  0  14 

Stellungnahme 
Zielsetzung für die Entwicklung der Mitte Altona ist es, im Sinne eines flächensparenden und nachhaltigen Städtebaus dichte urbane Strukturen mit einer hohen 
Alltagsqualität in zentraler Lage zu entwickeln. Der Planung liegt ein Stadtgrundriss zugrunde, der den stadträumlichen und baulichen Zusammenhang zu den 
umliegenden Stadtteilen Ottensen und Altona‐Nord herstellt. Die Dimensionierung der Blockstrukturen wird aufgenommen, ebenso wie das im Umfeld 
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vorhandene Gefüge kleiner Quartiersplätze. Damit werden die vorhandene Körnigkeit der Stadtstruktur und die gegenwärtigen Bezüge weiterentwickelt. Die 
Integration des ca. 8ha großen zentralen Stadtteilparks und der Quartiersplätze ermöglicht das Zusammenspiel einer kompakten Bebauung mit vielfältig 
nutzbaren, weiträumigen Freiflächen. Die direkte Zuordnung eines Großteils der Gebäude entweder zum Park oder zum Quartiersplatz bietet eine hohe 
Wohnqualität. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
277. Geringere Bebauungsdichte für mehr Lebensqualität und 

Vielfalt [11] 
 

9  4  9  1  7 

Stellungnahme 
Siehe Stellungnahme zu Punkt Nr.276 Bebauungsdichte zu hoch [7] 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
278. Menschengerechten Bebauungsmaßstab wählen [11] 
 

12  5  6  0  7 

Stellungnahme 
Mit der Zielsetzung des Masterplanentwurfs für den neu entstehenden Stadtteil die vorhandenen Strukturen von Ottensen und Altona‐Nord in ihrer 
Dimensionierung aufzunehmen wurde ein angemessener, sich auf Gestalt und Bild der „europäischen Stadt“ beziehender menschlicher Maßstab zugrunde 
gelegt. Siehe auch Stellungnahme zu Punkt 280 Dichte wird als positiv beurteilt (Charakteristika der europäischen Stadt, Altonaer Innenstadt ähnlich) [8]. Auch 
die insgesamt für die geplante Bebauung vorgesehene Geschossigkeit berücksichtigt diesen Maßstab. Nähere Ausführungen zu den geplanten Gebäudehöhen 
siehe Antwort zu 273.1 Max. 5 Geschosse als Regelfall, nur vereinzelt 7‐8 Geschosse, keine Hochhäuser [2]. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
279. Bauliche Dichte überprüfen [11] 
 

11  7  6  0  4 

Stellungnahme 
Im weiteren Verfahren zur Umsetzung werden eine nähere Betrachtung der nach der Hamburger Bauordnung einzuhaltenden Abstandsflächen sowie der 
Nachweis gesunder Wohnverhältnisse erfolgen. Im Übrigen siehe Stellungnahme zu Punkt Nr.276 Bebauungsdichte zu hoch [7] 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
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280. Dichte wird als positiv beurteilt (Charakteristika der 

europäischen Stadt, Altonaer Innenstadt ähnlich) [8] 
 

1  9  7  3  7 

Stellungnahme 
Gestalt und Bild der „europäischen Stadt“ werden  im Allgemeinen mit einer mehrdimensionalen Kombination aus ästhetischen, funktionalen, ökonomischen, 
sozialen und  ökologischen Werten  in Verbindung gebracht. Orte, an die man  in Hamburg  bei dieser Definition denkt,  sind u. a.  die bis  ins 19.  Jahrhundert 
gebauten Stadtquartiere St. Georg, Eppendorf oder Ottensen. Mit der Zielsetzung das neue Stadtviertel aus den bestehenden Strukturen heraus zu entwickeln, 
indem  die  vorhandene  Körnigkeit  aufgegriffen  und  die  gegenwärtigen  Bezüge  weiterentwickelt  werden,  sollen  die  oben  genannten  maßgeblichen 
Einflussfaktoren der „europäischen Stadt“ aufgegriffen werden. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
281. Kein so hohes Gebäude an zentraler Stelle im Park auf der 

nördlichen Seite der Julius‐Leber‐Strasse. Gefahr: Versperrung 
der Sicht‐ und Wegeachsen [8] 

 

6  5  7  0  8 

Stellungnahme 
Der  Solitär  nördlich  des  Lessingtunnels  wurde  im  Rahmen  der  Weiterentwicklung  des  Wettbewerbsergebnisses  zum  Masterplan  noch  einmal  überarbeitet. 
Durch  eine  Abschrägung  der  Bebauungskante  wurde  die  Sicht‐  und  Wegeachse  zum  Park  freigehalten.  Eine  Höhenfestlegung  für  diesen  Baukörper  wird  im 
Masterplan  nicht  vorgenommen,  sie  wird  sich  erst  im  weiteren  Planungsprozess  durch  die  konkrete  Hochbauplanung  im  Rahmen  im  Rahmen  eines 
hochbaulichen Wettbewerbs ergeben. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
282. Keine strikte Trennung von Wohnen und Kleingewerbe im 

Neu‐ und Altbau, sondern Durchmischung. Wohnen und 
Baugemeinschaften und Kleingewerbe dürfen nicht 
gegeneinander ausgespielt werden! [10] 

 

14  11  4  1  1 

Stellungnahme 



Was wurde gefordert?  Priorisierung 
 

Muss 
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wichtig 
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auf keinen Fall 

Enthaltung 

Eine genaue Festlegung der jeweiligen Nutzungen erfolgt im Masterplan noch nicht. Die gewählten Strukturen, die Zuordnung zu zentralen Quartiersplätzen und 
insbesondere die angestrebte Mischung im Bereich der Güterhallen biten gute Voraussetzungen für die Entstehung eines gemischte Quartiers. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
283. Geländegefälle berücksichtigen [11] 
 

3  8  6  0  9 

Stellungnahme 
Ein grobes Höhennivellement wurde bereits erstellt und wird der weiteren Planung zugrundegelegt. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
284. Perforierte Blockränder am Gebietsrand (Häuserfronten so 

gestalten, dass es vereinzelte Durchgänge gibt) [11] 
 

5  12  4  1  5 

Stellungnahme 
Dem Masterplanentwurf liegt als prägende städtebauliche Struktur der Baublock zugrunde. Charakteristisch für diese Struktur ist Gliederung des Raums in 
verschiedene Kategorien: in einen privaten, halb‐privaten, halb‐öffentlichen und öffentlichen Raum. Es werden klare Kanten ausgebildet mit einem direkten 
Bezug aller Baukörper zum öffentlichen Straßenraum. Diese Struktur ist aus den angrenzenden Stadtvierteln abgeleitet und gewährleistet die Integration des 
neuen Viertels in den gewachsenen Stadtgrundriss. Eine Perforation im Sinne einer Aneinanderreihung von einzelnen freistehenden Gebäuden oder paralleler 
Gebäudezeilen ist daher nicht gewollt. In wie weit bei der Realisierungsplanung der einzelnen Baublöcke Durchgänge entstehen, die den privaten Innenbereich 
mit dem öffentlichen Straßenraum verbinden und so Einsichten bieten und halböffentliche Räume schaffen wird sich erst im weiteren Verfahren zeigen. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
285. Bei Blöcken Belüftung und Belichtung gewährleisten [11] 
 

9  11  3  0  4 

Stellungnahme 
Die Belichtung der Wohnblöcke in den Innenhöfen, aber auch an den Außenfassaden der Blöcke ist ein wichtiges Thema in der weiteren Konkretisierung der 
Planung. Im kommenden Bebauungsplanverfahren muss nachgewiesen werden, dass gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind. Dazu werden 
u. a. Besonnungs‐ bzw. Verschattungsstudien durchgeführt und geprüft, wie ggf. die Bebauung und die Gestaltung der Gebäude angepasst werden müssen, 
damit eine ausreichende Belichtung gegeben ist. 



Was wurde gefordert?  Priorisierung 
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Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
286. Innenhöfe teilweise für Öffentlichkeit öffnen [11] 
 

5  6  10  5  5 

Stellungnahme 
Dem Masterplanentwurf liegt als prägende städtebauliche Struktur der Baublock zugrunde. Charakteristisch für diese Struktur ist Gliederung des Raums in einen 
privaten bzw. halb‐privaten und öffentlichen Raum. In wie weit bei der Realisierungsplanung der einzelnen Baublöcke Durchgänge entstehen, die den privaten 
Innenbereich mit dem öffentlichen Straßenraum verbinden und so Einsichten bieten und halböffentliche Räume schaffen wird sich erst im weiteren Verfahren 
zeigen. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
287. Ausreichende Innenhofgröße sichern [11] 
 

12  10  4  1  4 

Stellungnahme 
Siehe Stellungnahme zu Punkt 285 Bei Blöcken Belüftung und Belichtung gewährleisten [11] 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
288. Kleinklimatische Auswirkungen berücksichtigen und 

Anforderungen vermitteln [11] 
 

4  8  4  0  11 

Stellungnahme 
Eine Klimastudie wurde beauftragt. Ergebnisse und sich daraus ergebende Hinweise zur klimatisch optimierten Planung werden in einem nächsten 
Planungsschritt dargelegt. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
289. Information der Bürger über Klimagutachten, sowie 

Gutachten Belichtung und Verschattung (z.B. im 
Interessentenkreis) [10] 

 

12  6  6  0  5 



Was wurde gefordert?  Priorisierung 
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Stellungnahme 
Das Klimagutachten wird der Öffentlichkeit nach Fertigstellung vorgestellt und im Internet veröffentlicht (http://www.hamburg.de/start‐mediathek/download). 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
290. Park und Strassen/Plätze sollen öffentlich bleiben [11] 
 

18  11  0  0  3 

Stellungnahme 
Park, Straßen und Plätze sind als öffentliche Räume vorgesehen. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
291. Kinderspielplätze berücksichtigen [11] 
 

13  10  3  2  2 

Stellungnahme 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind für Wohngebäude ausreichend Kinderspielflächen nach §10 Hamburger Bauordnung auf den privaten 
Grundstücken nachzuweisen. Zur Berücksichtigung von Spielplätzen auf öffentlichen Flächen siehe Stellungnahme zu Punkt 226.8. Spielplätze, 
Abenteuerspielplatz [2].  
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
292. Kinder brauchen auch Wildnis [10] 
 

10  9  7  2  2 

Stellungnahme 
Siehe Stellungnahme zu Punkt 226.8. Spielplätze, Abenteuerspielplatz [2] 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
293. Nicht schon alle Häuser planen‐ offene Räume für 

Experimente lassen [10] 
 

9  8  6  1  7 

Stellungnahme 
Der Masterplan legt noch längst nicht alle baulichen, technischen und gestalterischen Details der Bebauung fest. Diese Festlegungen erfolgen erst in den 
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anschließenden Planungsverfahren: in der Bebauungsplanung, im Rahmen von hochbaulichen Wettbewerben und in der Baugenehmigung. Zu Vielfältigkeit und 
Qualität der Architektur siehe Stellungnahmen zu Punkt 256 – 259. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
294. Was müssen die Häuser noch tun außer zu stehen? [10] 
 

1  3  1  0  20 

Stellungnahme 
Über diese Frage könnten sicherlich aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln ganze Aufsätze geschrieben werden: aus Nutzersicht (je nach Alter, Vorhaben und 
Anspruch) aus ökologischer, wirtschaftlicher, sozialer, städtebaulicher oder auch ästhetischer Sicht. Da es ziemlich aussichtslos erscheint an dieser Stelle alle 
verschiedenen Anforderungen von 'Dach über dem Kopf' bis 'harmonischer Teil eines Stadtkörpers' aufzuzählen hier ein sinngemäß wiedergegebener Anspruch, 
den Fritz Schumacher an seine Bauwerke und seine Architektur gestellt hat und der vielleicht einiges zusammenfasst: sie musste vom Inhalt her nützlich sein 
und ihre Benutzer und Betrachter sollten sie mit ihren Gefühlen und Sinnen wahrnehmen. Schumacher nennt es das "Raumerlebnis der Seele". 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
295. Bei Entwicklung Entschleunigung, indem Flächen für 

Kleingewerbe erhalten bleiben, ohne Luxussanierung, bei 
Erhalt bezahlbarer Mieten [10] 

 

12  4  1  3  11 

Stellungnahme 
In Hamburg werden dringend neue Wohnungen gebraucht. Der Senat hat beschlossen, diesem Bedarf entgegen zu treten und jährlich 6.000 neue Wohnungen 
zu bauen. Mitte Altona ist eines der größten Wohnungsbauvorhaben der Stadt. Vor diesem Hintergrund ist eine bewusste Verlangsamung des 
Planungsprozesses nicht vertretbar. Zum Erhalt der gewerblichen Nutzung siehe Stellungnahme zu Punkt 230.14 Erhalt des bestehenden Gewerbes [6] 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
296. Alte „Zähne“ erhalten, das trägt zur Vielfalt des Städtebaus 

bei [10] 
 

8  4  4  0  11 

Stellungnahme 
s. Stellungnahme  unter 230.7. Erhalt Medienhaus Harkortstraße 123 und 125 [1] [2] und 230.8 Erhaltung der heterogenen Baustruktur westlich der 



Was wurde gefordert?  Priorisierung 
 

Muss 
unbedingt sein 

Ist mir sehr 
wichtig 

Ist mir weniger 
wichtig 

Möchte ich 
auf keinen Fall 

Enthaltung 

Harkortstrasse [2] 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
297. z.B. Genossenschaftliche Strukturen (auch in 

Kleingenossenschaften!) stärken, damit die Mieten 
bezahlbarer bleiben auch für Kleingewerbe und Kultur [10] 

 

16  9  5  0  2 

Stellungnahme 
Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen wird auch versucht, Genossenschaftswohnungen auf dem Gebiet Mitte Altona zu verwirklichen. Die 
Veränderungen des Genossenschaftsrechts und die Stärkung der Genossenschaft können nicht im Rahmen des Masterplans oder weiterer Planungen 
berücksichtigt werden. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
298. Beispiel Skizzen Bestandsintegration beachten [10, Skizzen 

S.3] 
 

3  4  4  0  15 

Stellungnahme 
s. Stellungnahme  unter 230.7. Erhalt Medienhaus Harkortstraße 123 und 125 [1] [2] und 230.8 Erhaltung der heterogenen Baustruktur westlich der 
Harkortstrasse [2] 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
299. Bei der Grundstücksvergabe nicht nur B‐Lagen‐Grundstücke an 

Baugemeinschaften vergeben! [10] 
 

14  9  3  0  6 

Stellungnahme 
Diese Frage ist nicht Gegenstand des Masterplans, sondern wird erst im weiteren Planungsverlauf verhandelt. Die genaue Lage der Grundstücke für 
Baugemeinschaften steht daher noch nicht fest. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
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300. Mehrere Baugemeinschaften je Baublock sammeln [10] 
 

8  6  9  0  8 

Stellungnahme 
Diese Frage ist nicht Gegenstand des Masterplans, sondern wird erst im weiteren Planungsverlauf verhandelt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu 
gegebenem Zeitpunkt geprüft. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
301. Gemeinsame Garage für mehrere Baugemeinschaften je 

Baublock/ Quartiersgarage [10] 
 

2  6  14  0  9 

Stellungnahme 
Diese Frage ist nicht Gegenstand des Masterplans, sondern wird erst im weiteren Planungsverlauf verhandelt. Grundsätzlich ist die Errichtung einer 
gemeinsamen Garage für mehrere Baugemeinschaften möglich und wurde bei etlichen anderen Projekten in Hamburg auch schon realisiert. Die Anregung wird 
aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 
302. Anteil der Baugemeinschaften mind. 30 % [10] 
 

16  4  7  0  7 

Stellungnahme 
30 % geförderten Wohnungsbau zu realisieren ist Senatsziel, diese Zielzahl beinhaltet auch geförderte Baugemeinschaften. Die Größe der jeweiligen 
Baugemeinschaft legt diese i.d.R. selber fest. Die Agentur für Baugemeinschaften greift bei Bedarf steuernd ein, da sich wirtschaftlich und auf den 
Gruppenprozess bezogen Projekte in der geforderten Größenordnung als stabil und gut händelbar erwiesen haben.  
Durch die Förderprogramme, auch das für Baugemeinschaften, kann eine soziale Mischung in der Wohnungsbelegung gewährleistet werden. Im Übrigen sind 
diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. 
festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
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303. Wohngebiet Schützenblock vor Verkehr schützen 
(Einbahnstrasse, Sackgasse) [1] 

 

9 1 5 0 14 

Stellungnahme 

Das Gebiet liegt außerhalb des Masterplanes. Zudem werden detaillierte Verkehrsführungen nicht im Masterplan geregelt. In die weitere detaillierte 

Durcharbeitung der westlichen Anbindung werden auch die benachbarten Stadtquartiere einbezogen. 

Verfasser: BWVI, V 
 

304. Übungsräume für sportliche Ak,vitäten/Kurse [1] 

 

8 8 8 0 8 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine gebäudescharfen Nutzungen fest. Die Einrichtung von Übungsräumen für sportliche Aktivitäten – in wessen Trägerschaft auch 

immer – wird aber grundsätzlich an vielen Stellen im Gebiet möglich sein. In der geplanten Stadtteilschule sollen in den Abendstunden Möglichkeiten zur 

Nutzung der Sporthallen durch Vereine etc. gegeben werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern / Betreibern sollen im nachfolgenden Planungsprozess 

berücksichtigt werden. Empfehlung wird in der Diskussion um das qualitative Leitbild weiter verfolgt. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

305. Gewerbenutzung 
 

7 7 5 0 8 

305.1. Keine Büros (schon genug Büro-Leerstand in HH) [1] 9 5 10 0 3 

Stellungnahme 
Mitte Altona soll überwiegend ein Wohnquartier werden mit ergänzenden Nutzungen wie z.B. Praxen, Läden, Ateliers, Studios und Büros. Darunter sind jedoch 

vor allem kleinere Büroeinheiten zu verstehen, überwiegend für kleine und mittlere Dienstleistungsunternehmen mit lokalem Wirkungskreis, wie z.B. 

Steuerberater, Rechtsanwälte, Webdesigner, Architekten, Ärzte, Fahrschulen usw. 

Größere Büroeinheiten und reine Bürogebäude sind nicht geplant. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
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305.2. Sinnvolles Verhältnis Gewerbe/Wohnen [2] [4] [5] [6] 11 18 2 0 2 

Stellungnahme 

Der Schwerpunkt in Mitte Altona wird auf der Wohnnutzung liegen. Eine Durchmischung mit gewerblichen Nutzungen soll insoweit gefördert und ermöglicht 

werden, wie sie mit der Wohnnutzung verträglich ist. Insbesondere die umgebauten alten Güterhallen werden als Standort für kleingewerbliche Nutzungen 

infrage kommen. Im übrigen Gebiet wird eine Durchmischung mit wohnverträglichen Dienstleistungs- und Einzelhandelsnutzungen angestrebt (kleine Läden, 

Praxen, Büros) 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

305.3. Geförderte Räume für Kleingewerbe und Künstler [11] 12 14 6 0 3 

Stellungnahme 

Der Masterplan trifft keine Aussage zur Subventionierung bestimmter Nutzungen. Die aurelis prüft noch, inwieweit Räume für Kleingewerbe und kreative Berufe 

in den Westhallen des Güterbahnhofs untergebracht werden können. Dabei wird auch geprüft, inwieweit gestaffelte Mietpreismodelle zur Anwendung kommen 

können. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

305.4. Kein Einkaufszentrum [2] 15 4 6 1 6 

Stellungnahme 

Ein Einkaufszentrum ist im Masterplan nicht vorgesehen. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

305.5. Kleinteiliges Gewerbe- kein großflächiger Einzelhandel 
[11] 

12 10 4 0 5 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 305.4 und 305.6 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

305.6. Keine reinen Bürogebäude [2] 14 11 2 1 4 

Stellungnahme 

Mitte Altona soll überwiegend ein Wohnquartier werden mit ergänzenden Nutzungen wie z.B. Praxen, Läden, Ateliers, Studios und Büros. Darunter sind jedoch 
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vor allem kleinere Büroeinheiten zu verstehen, überwiegend für kleine und mittlere Dienstleistungsunternehmen mit lokalem Wirkungskreis, wie z.B. 

Steuerberater, Rechtsanwälte, Webdesigner, Architekten, Ärzte, Fahrschulen usw. 

Größere Büroeinheiten und reine Bürogebäude sind nicht geplant. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

305.7. Wenig Gewerbe [2] 1 4 10 5 10 

Stellungnahme 

Der Schwerpunkt in Mitte Altona wird auf der Wohnnutzung liegen mit ergänzenden kleingewerblichen Anteilen. Gewerbe im Sinne der 
Baunutzungsverordnung, also gewerbliche Nutzungen die das Wohnen aufgrund ihrer Lärm- und Abgasemissionen oder aufgrund ihres Verkehrs stören, wie z.B. 

Kfz-Werkstätten, Schreinereien, Logistikbetriebe, sind nicht vorgesehen. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

305.8. Gewerbe entlang der Bahn [2] 9 6 7 1 6 

Stellungnahme 

Kleingewerbliche Nutzungen sollen schwerpunktmäßig in den alten Güterhallen angrenzend an die zurzeit noch in Betrieb befindliche Bahnfläche untergebracht 

werden. Im nördlichen Teil des Masterplangebiets sind entlang der Bahn Wohnnutzungen mit ergänzenden Nutzungen (z.B. Büros, Praxen, Läden etc.) geplant. 

Siehe auch Forderung 266 Gewerberiegel als Lärmschutz)  

Verfasser: BSU, LP PPMA 

 

305.9. Kleinteilige Funktionsmischung [2] 9 10 7 0 5 

Stellungnahme 

Der Schwerpunkt in Mitte Altona wird auf der Wohnnutzung liegen. Eine Durchmischung mit gewerblichen Nutzungen soll insoweit gefördert und ermöglicht 

werden, wie sie mit der Wohnnutzung verträglich ist. Insbesondere die umgebauten alten Güterhallen werden als Standort für kleingewerbliche Nutzungen 

infrage kommen. Im übrigen Gebiet wird eine Durchmischung mit wohnverträglichen Dienstleistungs- und Einzelhandelsnutzungen angestrebt (kleine Läden, 
Praxen, Büros). 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

305.10. Nahversorgung und Kleingewerbe (fußläufig) [2] 13 13 4 0 2 
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Stellungnahme 

Kleingewerbliche Nutzungen sollen schwerpunktmäßig in den alten Güterhallen untergebracht werden. Nahversorgungseinrichtungen sind an den 

Quartiersplätzen und entlang der Harkortstraße vorgesehen. Art und Umfang werden im weiteren Planungsprozess festgelegt. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

305.11. Priorität für ausbildendes Gewerbe [2] 3 4 9 1 11 

Stellungnahme 

Der Masterplan hat die Aufgabe, die städtebauliche Zuordnung von Nutzungen auf relativ grobem Maßstab festzulegen. Der Masterplan trifft keine Aussagen 
darüber, welche Arten von Gewerbe und welche Betriebe konkret wo untergebracht werden sollen. Dies ist rechtlich auch gar nicht möglich, da dies nicht 

Regelungsgegenstand des Baugesetzbuches ist. Die Förderung von Gewerbebetrieben, die ausbilden, ist keine städtebauliche, sondern eine wirtschafts- und 

sozialpolitische Aufgabe.  

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306. Soziale / öffentliche Einrichtungen / Kultur [1] [2] [4] [5] [11] 

 

8 7 5 0 7 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Diese werden erst in den 

nachfolgenden Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im 

nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives 

Leitbild“ erarbeitet werden, das sich mit diesen Themen beschäftigt. 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

306.1. Welche sozialen Einrichtungen fehlen in Altona? Neue 
Einrichtungen daraus ableiten [11] 

8 9 8 0 6 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Diese werden erst in den 

nachfolgenden Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im 

nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives 

Leitbild“ erarbeitet werden, das sich mit diesen Themen beschäftigt. 
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Verfasser: BSU LP PPMA 
 

306.2. Fußläufig erreichbare Treffpunkte (fachübergreifend) 
[11] 

10 12 6 0 4 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Diese werden erst in den 

nachfolgenden Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im 

nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives 
Leitbild“ erarbeitet werden, das sich mit diesen Themen beschäftigt. 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

306.3. Bündelung/Zentrierung von Einrichtung vgl. Motte 
(Ottensen) [11] 

7 8 9 1 6 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Diese werden erst in den 

nachfolgenden Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im 

nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives 

Leitbild“ erarbeitet werden, das sich mit diesen Themen beschäftigt. 

Verfasser:  

BSU LP PPMA 
 

306.4. Übungsräume für sportliche Ak,vitäten/Kurse [1] 6 9 9 0 6 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine gebäudescharfen Nutzungen fest. Die Einrichtung von Übungsräumen für sportliche Aktivitäten – in wessen Trägerschaft auch 
immer – wird aber grundsätzlich an vielen Stellen im Gebiet möglich sein. In der geplanten Stadtteilschule sollen in den Abendstunden Möglichkeiten zur 

Nutzung der Sporthallen durch Vereine etc. gegeben werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern / Betreibern sollen im nachfolgenden Planungsprozess 

berücksichtigt werden. Empfehlung wird in der Diskussion um das qualitative Leitbild weiter verfolgt. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
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306.5. 2% Nutzung für soziale Träger [11] 7 7 9 0 6 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Diese werden erst in den 

nachfolgenden Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im 

nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives 

Leitbild“ erarbeitet werden, das sich mit diesen Themen beschäftigt. 
Verfasser: BSU LP PPMA 
 

306.6. Kinderfreundlichkeit/Rückzugsräume für Kinder [11] 9 11 4 2 2 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Dies betrifft auch den Aspekt der 

Kinderfreundlichkeit generell, wie auch der Schaffung spezieller Räume für Kinder. Diese Themen werden erst in den nachfolgenden Arbeitsschritten 

konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden Planungsprozess 

berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives Leitbild“ erarbeitet werden, das sich 

mit diesen Themen beschäftigt. 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

306.7. Konsumfreie Aufenthaltsräume mit Sitzgelegenheit [11] 13 5 7 3 4 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Dabei ist auch jeweils die 

Ausgestaltung von Einrichtungen und deren Verträglichkeit mit der Wohnnutzung zu prüfen. Diese Themen werden erst in den nachfolgenden Arbeitsschritten 

konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden Planungsprozess 

berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives Leitbild“ erarbeitet werden, das sich 
mit diesen Themen beschäftigt. 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

306.8. Verschiedene Aufenthaltsräume [11] 9 5 9 0 6 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Dabei ist auch jeweils die 



Was wurde gefordert? Priorisierung 
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Ausgestaltung von Einrichtungen und deren Verträglichkeit mit der Wohnnutzung zu prüfen. Diese Themen werden erst in den nachfolgenden Arbeitsschritten 

konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden Planungsprozess 

berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives Leitbild“ erarbeitet werden, das sich 

mit diesen Themen beschäftigt. 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

306.9. Stadtteilschule [1] [2] 10 7 3 0 10 

Stellungnahme 
Die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) hat im Oktober 2011 den Entwurf des Schulentwicklungsplans veröffentlicht. Darin ist dargestellt worden, dass 

in Altona südlich der Stresemannstraße ein Standort für eine neue Stadtteilschule erforderlich sein wird. Der Standort für diese neue Stadtteilschule wird 

voraussichtlich im Gebiet Mitte Altona nördlich der Güterhallen liegen.  

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306.10. Neuer Schulstandort im/ in der Nähe zum Gebiet 
(Stadtteilschule) [11] 

7 7 4 0 13 

Stellungnahme 

Die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) hat im Oktober 2011 den Entwurf des Schulentwicklungsplans veröffentlicht. Darin ist dargestellt worden, dass 

in Altona südlich der Stresemannstraße ein Standort für eine neue Stadtteilschule erforderlich sein wird. Der Standort für diese neue Stadtteilschule wird 

voraussichtlich im Gebiet Mitte Altona nördlich der Güterhallen liegen. Eine eigene neue Grundschule wird für die Mitte Altona nicht erforderlich sein. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306.11. Bürgerzentrum (Gemeinbedarfseinrichtungen) [2] [11] 11 7 8 0 4 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine gebäudescharfen Nutzungen fest. Die Einrichtung eines Bürgerzentrums wird aber grundsätzlich an vielen Stellen im Gebiet 
möglich sein.  Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306.12. Jugendzentrum [2] [11] 12 4 8 0 6 
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Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine gebäudescharfen Nutzungen fest. Die Errichtung von Einrichtungen für Jugendliche wird aber grundsätzlich an vielen Stellen im 

Gebiet möglich sein. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306.13. Kommunikationsorte [2] 11 12 5 0 4 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt ein städtebaulich-freiräumliches Grundgerüst fest, das viele Orte der Kommunikation schafft. Der Stadtteilpark und die Quartiersplätze 
sollen z.B. solche öffentlichen Kommunikationsorte werden. Die konkrete Ausgestaltung bleibt dem nachfolgenden Planungsprozess vorbehalten. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306.14. Selbst verwaltetes Stadtteilzentrum [2] 8 6 6 3 9 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine gebäudescharfen Nutzungen fest. Die Einrichtung eines selbst verwalteten Stadtteilzentrums wird aber grundsätzlich an vielen 

Stellen im Gebiet möglich sein. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306.15. Gründerzentrum / Wirtschaftsförderung [1] [2] 2 4 11 1 10 

Stellungnahme 

Die Einrichtung eines Gründerzentrums ist zurzeit nicht vorgesehen, grundsätzlich wäre sie aber möglich, z.B. in den alten Güterhallen. Der Masterplan trifft 

keine Festlegungen, die diese Option ausschließt. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306.16. Kirche: Räume gemeinsam nutzen- verschiedene 
Konfessionen [10] 

6 3 8 2 11 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Dies gilt auch für kirchliche 
Einrichtungen. Diese Themen werden erst in den nachfolgenden Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die 

Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu 
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genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives Leitbild“ erarbeitet werden, das sich mit diesen Themen beschäftigt. 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

306.17. Wie müssen Räume organisiert sein, damit sich viele 
Menschen treffen [10] 

7 6 6 0 11 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Dies betrifft auch die Organisation und 

Gestaltung von Räumen, die für möglichst viele Menschen attraktiv sind. Diese Themen werden erst in den nachfolgenden Arbeitsschritten konkretisiert und in 
städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. 

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives Leitbild“ erarbeitet werden, das sich mit diesen Themen 

beschäftigt. 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

306.18. Bildungszentren für alle [10] 8 6 7 1 8 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt noch keine gebäudescharfen Nutzungen fest. Die Einrichtung eines Bildungszentrums wird aber grundsätzlich an vielen Stellen im Gebiet 

möglich sein. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306.19. Öffentliche Räume für alle [10] 12 12 3 0 5 

Stellungnahme 

Die Straßen und Plätze in Mitte Altona werden öffentliche gewidmete Straßenflächen werden und sind damit für die Allgemeinheit uneingeschränkt zugänglich. 

Diese Festlegung erfolgt aber nicht mit dem Masterplan, sondern nachfolgend durch die Festsetzung von öffentlichen Straßenverkehrsflächen im 

Bebauungsplan und die Widmung der Flächen durch die Wegeaufsichtsbehörde.  
Ein Business Improvement District (BID) soll nicht eingerichtet werden. Dieses Instrument ist auch für Mitte Altona nicht geeignet, da es für bestehende 

Straßenzüge mit vielen privaten Anliegern konzipiert wurde. Auch in BIDs ist im Übrigen die Zugänglichkeit von öffentlichen Straßen- und Wegeflächen 

uneingeschränkt möglich, es werden lediglich private Gelder zur Aufwertung der öffentlichen Räume mobilisiert. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
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306.20. Temporär verfügbare MieDlächen (für Ak,vitäten, 
Hobby,…) multifunktional [2] 

6 6 10 1 7 

Stellungnahme 

Die Flächen des ersten Bauabschnitts werden zum Teil noch durch Mieter mit kurzfristig auslaufenden Mietverträgen genutzt und stehen nicht zur Verfügung. 

Da die Eigentümer eine zügige Entwicklung anstreben und notwendige Vorarbeiten zur Altlastensanierung, Erschließung etc. erforderlich sind, wird es 

voraussichtlich keine Zwischennutzungen auf dem Gelände geben. 
In den alten Güterhallen sollen Räume für kleingewerbliche Nutzungen entstehen. Das konkrete Umbau- und Nutzungskonzept für die Hallen wird derzeit von 

der Eigentümerin erarbeitet, der Masterplan trifft hierzu keine Festlegungen. Eine Aussage darüber, ob hier auch temporär nutzbare Mietflächen entstehen 

können, ist daher zurzeit noch nicht möglich.  
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306.21. Idee: „Kulturbahnhof“ [2] 7 5 9 0 9 

Stellungnahme 

Eine größere kulturelle Einrichtung wie die eines „Kulturbahnhofs“ ist nicht vorgesehen, da es hierfür keinen Träger und keine geeigneten Räumlichkeiten gibt. 

Die Güterhallen müssten sehr umfänglich umgebaut werden, um die strengen Anforderungen an Brandschutz, Fluchtwege etc. zu erfüllen, die für den Betrieb 

einer großen Versammlungsstätte notwendig sind. Dies ist wirtschaftlich weder von den Eigentümern noch von der Stadt zu leisten. Vorstellbar ist aber, dass es 

kleinere kulturelle Einrichtungen in den Güterhallen im Mix mit anderen kleingewerblichen Nutzungen geben kann. Eine Festlegung hierüber trifft der 

Masterplan allerdings noch nicht.  

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306.22. Stadtteilkultur [2] 9 15 3 0 4 

Stellungnahme 

Die Entfaltung des kulturellen Lebens im neuen Stadtviertel kann und soll durch einen städtebaulichen Masterplan nicht vorgegeben werden. Der Masterplan 
legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Diese Themen werden erst in den nachfolgenden 

Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden 

Planungsprozess berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives Leitbild“ erarbeitet 

werden, das sich mit diesen Themen beschäftigt. 

Verfasser:  

BSU LP PPMA 
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306.23. Kitaversorgung [2] 12 10 5 0 4 

Stellungnahme 

Für das Gebiet wird von einem insgesamt zu deckenden Bedarf von ca. 600 Kita Plätzen ausgegangen. Dabei sind für den ersten Bauabschnitt auf der Grundlage 

von 1.600 Wohneinheiten rund 300 Plätze erforderlich. Die genaue Anzahl der Kindertagesstätten sowie ihre räumliche Verteilung muss unter Berücksichtigung 

des Baufortschritts, des Bedarfs / Einzugsbereichs und einer damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Auslastung einer Kindertagesstätte festgelegt werden. 

Die Vorhabenträger sind verpflichtet, die erforderlichen Räume/Flächen für Kindertagesstätten zu schaffen. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

306.24. Beratungseinrichtungen [2] 6 7 9 2 5 

Stellungnahme 
Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Diese Themen werden erst in den 

nachfolgenden Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im 

nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives 

Leitbild“ erarbeitet werden, das sich mit diesen Themen beschäftigt. 

Verfasser:  

BSU LP PPMA 
 

307. Alte Güterhallen weg um Viertel an Umgebung besser 
anzubinden [1] 

 

6 3 3 10 8 

Stellungnahme 

Das Ensemble der alten Güterhallen steht zum Großteil unter Denkmalschutz. Ihr Erhalt war damit bereits Teil der Aufgabenstellung im Wettbewerb. Mit ihrer 

Integration in den Masterplanentwurf bietet sich die Chance hier einen Ort mit hohem Wiedererkennungswert zu schaffen. Die geplante Überbauung der 
östlichen Hallenschiffe mit der so entstehenden Verzahnung von Alt und Neu kann in Verbindung mit dem angedachten Nutzungsmix aus Gewerbe, 

Nahversorgung, Gastronomie und Wohnen zu einem zentralen Identifikationspunkt im neuen Viertel werden. Die Anbindung der Mitte Altona an ihre 

Umgebung ist ein wichtiges Thema und daher auch bei der Konkretisierung der Planung für den Güterbahnhof im Rahmen des Denkmalschutzes zu 

berücksichtigen. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
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308. Ökologisch Bauen [1] [2] [3] [4] [5] 

 

15 6 3 1 4 

308.1. Mindestens Passivhausstandard [1] 8 5 6 2 7 

Stellungnahme 

Die Wohngebäude in Mitte Altona werden nach den Energiestandards der Energieeinsparverordnung 2012 (EnEV 2012) errichtet werden. Die Anforderungen 

der in Kürze in Kraft tretenden EnEV 2012 liegen noch einmal um gut 30% über denen der zurzeit geltenden EnEV 2009. Wohngebäude, die die gesetzlichen 

Standards noch einmal um weitere 30% unterschreiten, werden von der Wohnungsbaukreditanstalt als sogenanntes WK-Effizienzhaus 70 gefördert. 

Unter diesen Voraussetzungen wird der voraussichtliche Heizwärmebedarf eines durchschnittlichen Wohngebäudes in Mitte Altona voraussichtlich ca. 35 
kWh/m²a betragen und damit sehr nah am Passivhausstandard (15 kWh/m²a) liegen. Zum Vergleich: ein Bestandsgebäude aus der Gründerzeit hat einen 

Heizwärmebedarf von etwa 300 kWh/m²a. 

Der Qualitätssprung vom Niedrigenergie- zum Passivhaus ist im Geschosswohnungsbau nur mit sehr hohem technischem und finanziellem Aufwand möglich. 

Um auch das Ziel des bezahlbaren Wohnraums zu nicht zu gefährden, soll eine flächendeckende Umsetzung des Passivhausstandards daher nicht 

vorgeschrieben werden. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

308.2. Blockheizkraftwerk [1] 7 8 5 1 9 

Stellungnahme 

Die BSU hat ein Energiegutachten beauftragt, das verschiedene Möglichkeiten der Energieversorgung des Gebietes Mitte Altona untersuchen soll, darunter auch 

die Möglichkeit, das Gebiet über ein Biogas-Blockheizkraftwerk mit Wärme zu versorgen. Da diese Variante sowohl unter wirtschaftlichen wie ökologischen 

Gesichtspunkten sinnvoll ist, wird derzeit geprüft, wie diese umgesetzt werden kann. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

308.3. Trotzdem bezahlbar [1] 15 7 2 0 6 

Stellungnahme 

Die zukünftige Energieversorgung des Gebietes soll wirtschaftlich und klimafreundlich sein. Die Wirtschaftlichkeit wird dabei sowohl im Hinblick auf den Investor 
/ Betreiber als auch auf den Endkunden / Abnehmer hin untersucht.  

Verfasser: BSU, LP PPMA 
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308.4. Nutzung regenerativer Energien [1] 15 7 3 0 6 

Stellungnahme 

Bei der zukünftigen Energieversorgung des Gebietes sollen regenerative Energien genutzt werden, z.B. mittels Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung 

und in einem Biogas betriebenen BHKW. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

308.5. Einbeziehung der Erfahrungen von der IBA [1] 8 8 5 0 10 

Stellungnahme 

Erfahrungen der IBA im klimagerechten Bauen sollen im Rahmen qualifizierender Verfahren für die Hochbauten einbezogen werden. 
Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

308.6. Niedrigenergiehäuser [2] 12 2 6 0 7 

Stellungnahme 
Der voraussichtliche Heizwärmebedarf der Wohngebäude von 35 kWh/qm/a entspricht dem Niedrigenergiestandard. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

308.7. Höchstmöglicher ökologischer + energetischer Standard 

[2] 

12 5 5 1 6 

Stellungnahme 

Siehe Antwort 1 (Passivhausstandard) 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

308.8. Regen- und Brauchwassernutzung [2] 14 8 5 0 4 

Stellungnahme 

Über die Möglichkeit der Regen- und Brauchwassernutzung wird auf Ebene der Masterplanung nicht entschieden. Grundsätzlich ist sie im Rahmen der 

vorgeschlagenen städtebaulichen Struktur und Nutzungsverteilung möglich. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
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308.9. Null-Energie Quartier [3] 7 4 10 1 9 

Stellungnahme 

Die Wohngebäude in Mitte Altona werden nach den Energiestandards der Energieeinsparverordnung 2012 (EnEV 2012) errichtet werden. Die Anforderungen 

der in Kürze in Kraft tretenden EnEV 2012 liegen noch einmal um gut 30% über denen der zurzeit geltenden EnEV 2009. Wohngebäude, die die gesetzlichen 

Standards noch einmal um weitere 30% unterschreiten, werden von der Wohnungsbaukreditanstalt als sogenanntes WK-Effizienzhaus 70 gefördert. 

Unter diesen Voraussetzungen wird der voraussichtliche Heizwärmebedarf eines durchschnittlichen Wohngebäudes in Mitte Altona voraussichtlich ca. 35 
kWh/m²a betragen und damit sehr nah am Passivhausstandard (15 kWh/m²a) liegen. Zum Vergleich: ein Bestandsgebäude aus den 80er Jahren hat einen 

Heizwärmebedarf von etwa 300 kWh/m²a. 

Der Qualitätssprung vom Niedrigenergie- zum Passivhaus ist im Geschosswohnungsbau nur mit sehr hohem technischem und finanziellem Aufwand möglich. 

Um auch das Ziel des bezahlbaren Wohnraums nicht zu gefährden, soll eine flächendeckende Umsetzung des Passivhausstandards daher nicht vorgeschrieben 

werden. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

309. Erhalt der Arbeitsplätze westlich der Harkortstrasse [1] 

 

7 6 3 1 12 

Stellungnahme 

Die Gewerbetreibenden können nicht am Standort westlich der Harkortstraße verbleiben, weil die Bestandsgebäude für die im Masterplan vorgesehene 

Neubebauung abgebrochen werden müssen. Die Eigentümerin und Vermieterin der entsprechenden Mieträume ist in einem engen Dialog mit den betroffenen 

Gewerbetreibenden und strebt an, ihnen Ersatzmieträume in räumlicher Nähe anzubieten. Konkret wird ein bauliches bzw. Nutzungskonzept für die westlichen 
Güterhallen erarbeitet, die als möglicher Ausweichstandort für die Gewerbetreibenden der Harkortstraße im Gespräch sind. Um die Nachfrage konkreter zu 

fassen, wurden bereits die Raumbedarfe und Mietpreisvorstellungen der Bestandsmieter abgefragt. Die Eigentümerin / Vermieterin hat zugesagt, den 

Gewerbetreibenden bis Ende des Jahres ein belastbares Angebot über alternative Mieträume in räumlicher Nähe zu machen.  

Die BSU sieht den eingeschlagenen Weg bisher positiv und erfolgversprechend, hat aber auch klar gemacht, dass sie die Eigentümerin hier in der Pflicht sieht, 

eine Lösung mit den Mietern zu erzielen. Die Wirtschaftsförderung im Bezirk Altona und die Kreativgesellschaft sind einbezogen. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

310. Lohas – Lifestyle of health and sustainability [2] 

 

 

3 4 4 2 16 



Was wurde gefordert? Priorisierung 
 

Muss 
unbedingt sein 

Ist mir sehr 
wichtig 

Ist mir weniger 
wichtig 

Möchte ich 
auf keinen Fall 

Enthaltung 

Stellungnahme 

Empfehlung wird in der Diskussion um das qualitative Leitbild weiter verfolgt. 

Die Anforderungen an die Freiflächengestaltung werden im Rahmen eines Freiraumplanerischen Wettbewerbs in Planung umgesetzt. Die Anforderungen im 

Rahmen des Wettbewerbs werden gemeinsam mit den Bürgern in einem Workshop erarbeitet. Diese Empfehlung wird im Workshop aufgegriffen. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

311. Arbeiten und Wohnen (in einem Gebäude, in der Nähe) [2] 

 

4 10 9 0 6 

Stellungnahme 

Durch seine Lage ist die `Mitte Altona` Teil eines größeren, insgesamt sehr Funktionsgemischten innerstädtischen Zusammenhangs, so dass Arbeiten und 

Wohnen hier insgesamt dicht beieinander liegen. In wie weit beide Funktionen in einem Gebäude realisiert werden können wird sich erst im weiteren 

Planungsprozess zeigen. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

312. Nutzungsmischung und soziale Mischung Äquivalent zu 
Altona- Altstadt- + Nord [11] 

 

9 13 0 1 9 

Stellungnahme 

Zum Thema Nutzungsmischung siehe Kap. Städtebau und Freiraum Stellungnahmen zu Forderung Nr.270 und  

Zum Thema soziale Mischung siehe Kap. Wohnen Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 349 +351 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

313. Vernetzung stärken [2] 
 

9 7 1 0 15 

Stellungnahme 

Mit dem neuen Park entsteht ein Ort, der in die umgebende Stadt eingebunden ist und sich auf sie bezieht. Angestrebtes Ziel ist es, die Barrieren, die durch die 

Bahn entstanden sind, räumlich zu überwinden und durch Grünverbindungen die Vernetzung mit den angrenzenden Stadtteilen herzustellen die spiegelt sich 

auch in Fuß- und Radwegen. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 



Was wurde gefordert? Priorisierung 
 

Muss 
unbedingt sein 

Ist mir sehr 
wichtig 

Ist mir weniger 
wichtig 

Möchte ich 
auf keinen Fall 
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314. Flexibilität für Erdgeschossnutzungen [2] 

 

11 9 2 0 9 

Stellungnahme 

Entlang der Harkortstraße und an den Quartiersplätzen ist die Ausbildung höherer Erdgeschosszonen vorgesehen, um so das Potential für Einzelhandels- oder 

Gastronomische Nutzungen bereitzuhalten, die auf mehr Raumhöhe angewiesen sind. Der Masterplan legt hierfür aber nur den Rahmen fest.  Die Ausgestaltung 

findet im weiteren Verfahren statt. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

315. Flexible Grundrisse die mit Lebenssituation mitwachsen 
können [11] 

 

11 7 3 0 4 

Stellungnahme 

Siehe Kap. Wohnen Stellungnahme zu Forderung Nr. 357 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

316. Ateliers für Künstler, Musiker und Handwerk fördern [11] 

 

11 16 4 0 7 

Stellungnahme 

Der Masterplan trifft keine Aussage zur Subventionierung bestimmter Nutzungen. Die aurelis prüft noch, inwieweit Räume für Kleingewerbe und kreative Berufe 

in den Westhallen des Güterbahnhofs untergebracht werden können. Dabei wird auch geprüft, inwieweit gestaffelte Mietpreismodelle zur Anwendung kommen 

können. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

317. Ateliers: ca. 1/5 der Erdgeschossflächen [11] 

 

4 3 10 2 12 

Stellungnahme 
Der Masterplan trifft keine Aussage zur Subventionierung bestimmter Nutzungen. Die aurelis prüft noch, inwieweit Räume für Kleingewerbe und kreative Berufe 

in den Westhallen des Güterbahnhofs untergebracht werden können. Dabei wird auch geprüft, inwieweit gestaffelte Mietpreismodelle zur Anwendung kommen 



Was wurde gefordert? Priorisierung 
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wichtig 

Möchte ich 
auf keinen Fall 

Enthaltung 

können. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

318. Langsames Wachstum [11] 

 

7 4 7 1 13 

Stellungnahme 

Es gemeinsames Ziel der Stadt Hamburg und der Grundeigentümer, möglichst zügig mit der Umsetzung des 1. Bauabschnitts an der Harkortstraße zu beginnen, 

um dringend benötigten innerstädtischen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Insofern ist keine bewusste Verlangsamung der baulichen Entwicklung geplant. 
Allein für den ersten Bauabschnitt ist aber von einer Bauzeit von mehreren Jahren auszugehen, so dass der neue Stadtteil und die Umgebung langsam 

aneinander rücken können. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

319. Nutzungsmilieu beibehalten und auf bestehende Subkultur 
aufbauen [11] 

 

9 9 3 1 9 

Stellungnahme 

Siehe Kap. Städtebau und Freiraum Stellungnahmen zu Forderung Nr. 230.14 und 230.15 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

320. Raum für eigenständige Entwicklung des Quar,ers lassen [11] 

 

9 10 6 0 7 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 14. + 17. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

321. Unterschiedliche Planer und Architekten für Mischung [11] 
 

10 11 3 0 9 

Stellungnahme 

An der weiteren Planung, insbesondere für den Hochbau, werden in jedem Fall unterschiedliche Planer und Architekten beteiligt, so dass eine vielfältige 



Was wurde gefordert? Priorisierung 
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wichtig 

Möchte ich 
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Enthaltung 

architektonische Umsetzung des Masterplans erfolgt. An städtebaulich besonders exponierten Stellen, wie entlang der Parkanlage, an den Quartiersplätzen 

oder am Eingang zum neuen Stadtviertel werden besondere Qualitätsansprüche hinsichtlich der Gestaltung gestellt. Zur Qualitätssicherung sollen dort im 

weiteren Verfahren auf der Basis des noch zu erarbeitenden Funktions- und Bebauungsplans hochbauliche Wettbewerbe für einzelne Gebäude ausgeschrieben 

werden.  

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

322. Blockformen anders gestalten um Lärm zu reduzieren [11] 

 

6 7 1 0 13 

Stellungnahme 

Der Masterplan sieht für die lärmbelasteten Lagen entlang der Bahn eine geschlossene städtebauliche Struktur vor, die eine lärmschützende Wirkung für das 

gesamte Baugebiet entfaltet. Aufgrund der Blockstruktur weisen die Gebäude eine lärmbelastete Fassade im Norden bzw. Nordwesten sowie eine ruhige Seite 

im Süden bzw. Südosten auf. Zurzeit wird geprüft, ob diese Gebäude aufgrund der Lärmbelastung für Wohnnutzungen geeignet sind, oder ob dort gewerbliche 

Nutzungen (z.B. Büros, Praxen, Ateliers etc.) vorgesehen werden müssen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass bei Vorhandensein einer ruhigen Seite auch in 

lärmbelasteten Lagen qualitativ hochwertige Wohnungen geschaffen werden können, wenn der Grundriss so gestaltet ist, dass lärmunempfindliche Räume wie 

Treppenhäuser, Abstellräume, Toiletten etc. entsprechend angeordnet sind. Diese Themen und damit auch die genaue Ausprägung der Blockformen müssen in 

der nachfolgenden Funktions- und Bebauungsplanung weiter konkretisiert werden. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

323. Inhomogenität für Alltagsqualität und Vielfalt [11] 
 

6 11 1 0 11 

Stellungnahme 
Zu diesem Thema siehe Kap. Städtebau und Freiraum Stellungnahme zu Forderung Nr.270 und Kap. Wohnen Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 349 +351 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

324. Keine Monostrukturen [2] 

 

15 10 2 0 6 

Stellungnahme 

Das Gebiet der Mitte Altona bietet mit seiner ausgezeichneten Lage hervorragende Voraussetzungen zur Ergänzung von innerstädtischem Wohnraum. Der 

Nutzungsschwerpunkt soll daher eindeutig im Bereich des Wohnungsbaus liegen. Das Wohnen ergänzende Nutzungen wie kleine Läden oder Gastronomie 
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können sich in den Erdgeschosszonen an den Quartiersplätzen und an der Harkortstraße ansiedeln. Mit dem gewerblich orientierten Schwerpunkt und der 

vorgesehenen Ansiedlung eines Nahversorgers im Bereich der ehemaligen Güterhallen kann sich das Gebiet insgesamt zu einem vielfältigen Viertel entwickeln. 

Der Masterplan legt hierfür aber nur den Rahmen fest.  Die Ausgestaltung findet im weiteren Verfahren statt. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

325. GemeinschaOsräume für ca. je 50 Wohneinheiten [11] 
 

4 6 8 1 9 

Stellungnahme 
Der Masterplan trifft keine Festlegungen, die die gemeinsame Nutzung von Räumen – seien es gebaute Räume, öffentliche Räume oder Freiräume – ausschließt. 

Für den Stadtteilpark ist eine gemeinsame Nutzung durch unterschiedliche soziale oder Altersgruppen sogar explizit vorgesehen. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

326. Blockinnenhöfe für Belebung teilweise öffnen [11] 

 

5 4 10 3 7 

Stellungnahme 

Die Blockinnenhöfe sollen überwiegend als geschützte, private Freiflächen genutzt werden, wo Flächen für Kinderspiel, aber ggf. auch gartenbezogenes Wohnen 

und gemeinschaftliche Nutzungsbereiche untergebracht werden. Auch unter Sicherheitsaspekten erscheint eine Öffnung der Blockinnenhöfe nicht sinnvoll. Bei 

besonderen Wohnformen – Baugemeinschaften oder Wohnprojekten – können ggf. ausnahmsweise solche Konzepte zum Tragen kommen, wenn dies von den 

Bewohnern gewünscht wird. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

327. Wochenmärkte in Güterhallen [11] 

 

7 6 8 1 8 

Stellungnahme 
Das Ensemble der alten Güterhallen steht zum Großteil unter Denkmalschutz. Ihr Erhalt war damit bereits Teil der Aufgabenstellung im Wettbewerb. Mit ihrer 

Integration in den Masterplanentwurf bietet sich die Chance hier einen Ort mit hohem Wiedererkennungswert zu schaffen. Die geplante Überbauung der 

östlichen Hallenschiffe mit der so entstehenden Verzahnung von Alt und Neu kann in Verbindung mit dem angedachten Nutzungsmix aus Gewerbe, 

Nahversorgung, Gastronomie und Wohnen zu einem zentralen Identifikationspunkt im neuen Viertel werden. Inwieweit dabei ein Wochenmarkt in den 

Güterhallen eingerichtet werden kann, bleibt in den nachfolgenden Planungsverfahren zu konkretisieren.  
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Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

328. Quar,ersmanager als Ansprechpartner (für KonflikDälle) [11] 

 

3 6 8 1 10 

Stellungnahme 

Die Einrichtung eines Quartiersmanagements, Aufgaben, Finanzierung und mögliche Trägerschaft soll im weiteren Verfahren geprüft werden. Der masterplan 

trifft keine Festlegungen, die der späteren Einrichtung eines Quartiermanagements entgegen stehen. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

329. Bei Planung künOige Bewohner/Nutzer frühzei,g einbinden 

[11] 

 

17 11 1 0 3 

Stellungnahme 

Die Einbindung künftiger Bewohner und Nutzer ist erst in einer späteren Projektphase möglich, wenn schon feststeht, welche Baugemeinschaften, 

Genossenschaften, sozialen oder gewerblichen Einrichtungen konkret in bestimmte Gebäude ziehen werden. Nichts desto trotz ist der Informations- und 

Beteiligungsprozess so offen und breit angelegt, dass auch heute schon Interessierte, die später in der Mitte Altona leben oder arbeiten möchten, sich in die 

Planungen einbringen könne; dies ist sogar explizit erwünscht, um bedarfsgerecht planen zu können. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

330. Tempo 30 [11] 

 

15 7 4 0 4 

Stellungnahme 

Im Neubaugebiet wird auf allen Straßen Tempo 30 vorgesehen. 

Verfasser: BWVI, V 
 

331. Breite Gehwege, begrünt, mit Bäumen [11] 
 

15 10 3 0 2 

Stellungnahme 

Einzelheiten zum Fußwegekonzept, die über den Detaillierungsgrad des Masterplans hinausgehen, sollen in den nachfolgenden Planungs- und 
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Beteiligungsschritten thematisiert werden. Besonders im Rahmen der Parkgestaltung. 

Verfasser: BWVI, V/ BSU LP 2 
 

332. Durchmischte Gestaltung des Straßenraumes [11] 

 

9 11 3 0 9 

Stellungnahme 

Im Neubaugebiet wird auf allen Straßen Tempo 30 vorgesehen. 

Im gesamten Quartier sollen die Straßenräume attraktiv gestaltet werden, die neuen Quartiersplätze und der neue Park sollen die Aufenthaltsqualität für die 
Anwohner zusätzlich erhöhen. 

Verfasser: BWVI, V 
 

333. Öffentliche Fahrradstellplätze im Öffentlichen Raum [11] 

 

17 11 2 0 2 

Stellungnahme 

Im gesamten neuen Quartier werden eine ausreichende Anzahl von öffentlichen Fahrradparkplätzen (25 Plätze je 100 Wohneinheiten) im öffentlichen Raum  

vorgesehen. 

Verfasser: BWVI, V 
 

334. Barrierefreiheit für Strassen und Freiflächen [11] 

 

16 9 2 0 4 

Stellungnahme 

Die städtebauliche Konzeption wird eine weitestgehende Barrierefreiheit im neuen Quartier ermöglichen. 

Verfasser: BWVI, V 

 

335. Teilweise Erhalt von Brachflächen für Spiel-/ Erlebnisflächen 

[11] 
 

10 9 8 4 2 

Stellungnahme 

Die Entwicklung und Umsetzung der Mitte Altona ist ein Prozess über viele Jahre, so dass heute zwar ein Masterplan mit einem übergeordneten Konzept 
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entwickelt wird, aber in der genauen Ausgestaltung noch Spielräume in der Umsetzung bleiben. Dass jedoch größere räumliche Bereiche langfristig noch als 

Spiel-/Erlebnisflächen freigehalten werden, ist zumindest für den 1. Bauabschnitt unwahrscheinlich, weil hier die Zielsetzung verfolgt wird, zügig Wohnraum zu 

schaffen.  

Verfasser:  BSU, LP PPMA 

 

336. Gemeinschaftsgarten [11] 
 

7 7 9 9 5 

Stellungnahme 
Die Gestaltung der privaten Freiflächen ist Sache der Bauherren bzw. der Hauseigentümer. Besonders bei den Grundstücken, die für Baugemeinschaften zur 

Verfügung gestellt werden sollen, bestehen daher gute Möglichkeiten, die privaten Freiflächen gemeinschaftlich zu nutzen. Inwieweit im Bereich der 

öffentlichen Grünflächen Teilbereiche als Gärten für die Anwohner bereit gestellt werden können (Stichwort „Community Gardening“), kann erst im weiteren 

Verfahren (freiraumplanerischer Wettbewerb) geklärt werden. 

Verfasser: BSU LP PPMA 

 

337. Straßenräume für Radfahrer und Fußgänger aSrak,ver 
gestalten [11] 

 

18 10 2 0 1 

Stellungnahme 

Siehe Kap. Verkehr Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 157.1 bis 157.21 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

338. Integration des Altbestands (v.a. Gewerbe) [11] 

 

10 8 5 2 5 

Stellungnahme 
Siehe Kap. Städtebau und Freiraum Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 230.14 und 230.15 

Verfasser: BSU, LP PPMA 

 

339. Wie kann man gut alt werden im Viertel? [10] 

 

13 9 2 0 7 
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Ein altengerechtes Quartier zeichnet sich u. a. durch Merkmale wie Barrierefreiheit, geeignete Wohnraumangebote, Service-, Betreuungs- und  

Beratungseinrichtungen aus.  

Zum Thema Barrierefreiheit siehe auch Stellungnahme zu Forderung Nr. 334 

Zum Thema Wohnen siehe auch Stellungnahme zu Forderung Nr. 349, 353 im Kap. Wohnen. 

Zum Thema Service- und Beratungseinrichtunge: Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte 
Altona fest. Dies gilt auch für Senioren-Einrichtungen. Diese Themen werden erst in den nachfolgenden Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen 

Verträgen geregelt werden. Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden Planungsprozess berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den 

Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives Leitbild“ erarbeitet werden, das sich mit diesen Themen beschäftigt. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

340. Demographische Entwicklung mitdenken [10] 

 

15 8 3 0 5 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 315 und 339 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

341. Im Alter nicht an den Rand geschickt werden, 
Baugemeinschaften/ Wohnprojekte, auch inklusive Menschen 
mit Behinderungen [10] 

 

18 8 2 0 2 

Stellungnahme 
Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 315, 339 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

342. Inklusion= nicht am Rand, sondern gemischt wohnen/ 
Infrastruktur [10] 

 

16 10 1 0 4 

Stellungnahme 

Siehe Kap. Städtebau und Freiraum Stellungnahmen zu Forderung Nr. 270 und Kap. Wohnen, Stellungnahmen zu Forderung Nr. 349 +351 
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Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

343. Schulen müssen Frage, wie gehen wir mit unserem Jetzt/ 
Planungen um, aufnehmen [10] 

 

4 1 5 2 16 

Stellungnahme 

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter von Interessengruppen, Vereinen, sozialen Einrichtungen etc. sind grundsätzlich herzlich dazu 

eingeladen, am Beteiligungsprozess Mitte Altona aktiv teilzunehmen und ihre Belange einzubringen. Ab 2012 soll zudem eine stärker aufsuchende Beteiligung 
starten. Die genaue Vorgehensweise (Format, Zielgruppen etc.) sollen mit den Bürgern selbst (im Bürgergremium und im Bürgerforum) diskutiert werden. 

Vorstellbar sind sowohl repräsentative wie qualitative/dialogische Umfrageformate. Gerade für Kinder/Schulen sind außerdem weitere unterrichtsbezogene 

Formen der Beteiligung und Befassung vorstellbar, die mit den entsprechenden Institutionen zu diskutieren sind.  

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

 



Wohnen  
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344. Güns�ge Wohnungen [1] [3] [4] [5] [7] 
 

25 5 0 2 2 

Stellungnahme 
Die Schaffung von günstigem Wohnraum ist ein wichtiges Senatsziel, die entsprechenden Förderprogramme stehen zur Verfügung und können von den 

Investoren in Anspruch genommen werden. Eine Vertiefung kann erst im Umsetzungsprozess erfolgen. 

Verfasser: BSU, WSB 310 +120 
 

345. Vielfältige Wohnungstypen [1] [2] [3] [4] [5] 

 

23 10 0 0 1 

Stellungnahme 

Im Rahmen der Inanspruchnahme der vorhandenen Wohnungsbauförderungsprogramme kann diese Forderung abgedeckt werden. Die Förderprogramme 

sehen einen Wohnungsmix für unterschiedliche Haushaltsgrößen vor.  

Bei frei finanzierten Wohnungen liegt es in der Hand der Investoren, wie sie damit umgehen.  

Verfasser: WSB 120 
 

346. Genossenschaftswohnungen [1] [2] 

 

24 6 0 2 2 

Stellungnahme 

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen wird auch versucht, Genossenschaftswohnungen auf dem Gebiet Mitte Altona zu verwirklichen. Die 
Veränderungen des Genossenschaftsrechts und die Stärkung der Genossenschaft können nicht im Rahmen des Masterplans oder weiterer Planungen 

berücksichtigt werden. 

Verfasser WSB 310 

 

347. Veränderung des Genossenschaftsrechts auf veränderte 
Sozialstruktur [2] 

 

 

12 2 4 0 12 
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Stellungnahme 

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen wird auch versucht, Genossenschaftswohnungen auf dem Gebiet Mitte Altona zu verwirklichen. Die 

Veränderungen des Genossenschaftsrechts und die Stärkung der Genossenschaft können nicht im Rahmen des Masterplans oder weiterer Planungen 

berücksichtigt werden. 

Verfasser BSU, WSB 310 
 

348. Sozialverträgliche Mehrgenerationenhäuser [1] [2] 

 

14 12 1 0 3 

Stellungnahme 

Einen sozialverträglichen Mix unterschiedlicher Nutzergruppen und auch die Einbeziehung von Integrationsprojekten zu realisieren, ist Senatsziel. Im Übrigen ist 

dies nicht Gegenstand des Masterplans, sondern wird erst im weiteren Planungsverlauf bzw. beim Abschluss städtebaulicher Verträge festgelegt. Die Anregung 

wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt im weiteren Planungsverlauf geprüft. 

Verfasser: BSU, WSB 310+120 
 

348.1. Altersgerecht 16 9 2 0 3 

Stellungnahme 

s.o. zu Nr. 348 

Verfasser: BSU, WSB 310+120 
 

348.2. Für Familien und Senioren 15 9 2 0 2 

Stellungnahme 

s.o. zu Nr. 348 

Verfasser: BSU, WSB 310+120 
 

349. Flächen für Baugemeinschaften/ Wohnprojekte/ geförderten 
Wohnungsbau [1] [2] [3] [4] [5] 

 

19 10 3 0 2 

Stellungnahme 

30 % geförderten Wohnungsbau zu realisieren ist Senatsziel, diese Zielzahl beinhaltet auch geförderte Baugemeinschaften. Die Größe der jeweiligen 
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Baugemeinschaft legt diese i.d.R. selber fest. Die Agentur für Baugemeinschaften greift bei Bedarf steuernd ein, da sich wirtschaftlich und auf den 

Gruppenprozess bezogen Projekte in der geforderten Größenordnung als stabil und gut händelbar erwiesen haben.  

Durch die Förderprogramme, auch das für Baugemeinschaften, kann eine soziale Mischung in der Wohnungsbelegung gewährleistet werden. Im Übrigen sind 

diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. 

festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 
Verfasser: BSU, WSB 310 + 120  
 

349.1. 20% Angebot sollen erfüllt werden [1] 10 3 2 0 11 

Stellungnahme 

s.o. zu Nr. 349 

Verfasser: BSU, WSB 310 + 120 
 

349.2. Vergüns�gte Flächen [2] 13 5 3 0 7 

Stellungnahme 

s.o. zu Nr. 349 

Verfasser: BSU, WSB 310 + 120 
 

349.3. Jung und alt [2] 

 

14 8 3 0 3 

Stellungnahme 

s.o. zu Nr. 349 

Verfasser: BSU, WSB 310 + 120 
 

349.4. kleinteilige Einheiten für Baugemeinscha1en [2] [3] 

[4] [5] 

 

16 6 3 0 5 

Stellungnahme 
s.o. zu Nr. 349 

Verfasser: BSU, WSB 310 + 120 
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350. Sozialer Wohnungsbau [1] [2] [4] [5] [6] [8] 

 

17 8 3 0 3 

Stellungnahme 

Das Senatsziel ist es, in dem Plangebiet 30 % geförderte Wohnungen realisiert zu sehen.  Im Rahmen der Inanspruchnahme der vorhandenen 

Wohnungsbauförderungsprogramme kann diese Forderung abgedeckt werden. Die Förderprogramme sehen einen Wohnungsmix für unterschiedliche 

Haushaltsgrößen vor und wirken hier steuernd. Die Förderprogramme sind mit einer Bindungsfrist versehen, so dass eine Langfristigkeit gewährleistet werden 

kann.  
Im Übrigen sind diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen 

Verträge etc. festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 

Verfasser: BSU, WSB 310 
 

350.1. Für Familien und Singles 13 10 2 0 8 

Stellungnahme 

s.o. zu Nr. 350 

Verfasser: BSU, WSB 310 
 

350.2. 30% 10 7 4 0 7 

Stellungnahme 

s.o. zu Nr. 350 

Verfasser: BSU, WSB 310 
 

350.3. Langfristig, dauerhaft 16 9 2 0 3 

Stellungnahme 

s.o. zu Nr. 350 

Verfasser: BSU, WSB 310 
 

350.4. Auch durch Genossenschaften 
 

17 9 3 0 3 
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Stellungnahme 

Der Freien und Hansestadt Hamburg gehört im Gebiet der Vorbereitenden Untersuchungen Mitte Altona kein einziges Grundstück, es finden aber bereits 

Verhandlungen zwischen der SAGA und den Genossenschaften mit den Eigentümern des Areals statt. Im Übrigen ist nicht Gegenstand des Masterplans, sondern 

wird erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem 

Zeitpunkt geprüft. 
Verfasser: BSU, WSB 310 
 

350.5. Sozialwohnungen nicht nur als Lärmschutz entlang der 
Bahntrasse 

16 10 4 0 2 

Stellungnahme 

Diese Frage ist nicht Gegenstand des Masterplans, sondern wird erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. verhandelt. 

Die genaue Lage des geförderten Wohnungsbau steht daher noch nicht fest. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

351. Berücksich�gung der sozialen Durchmischung [1] 

 

22 4 2 0 1 

Stellungnahme 

Die soziale Mischung von Wohnvierteln ist Senatsziel. Die vorhandenen Instrumente zur Verhinderung der Gentrifizierung werden in Anwendung kommen. Im 

Übrigen sind diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen 

Verträge etc. festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 

Verfasser: BSU, WSB 310 
 

351.1. Kein Quar�er nur für Besserverdienende [6] 24 5 2 0 1 

Stellungnahme 
Die soziale Mischung von Wohnvierteln ist Senatsziel. Die vorhandenen Instrumente zur Verhinderung der Gentrifizierung werden in Anwendung kommen. Im 

Übrigen sind diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen 

Verträge etc. festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 

Verfasser: BSU, WSB 310 
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351.2. Gentrifizierung soll verhindert werden [1] 19 6 4 0 1 

Stellungnahme 

s.o. 

Verfasser: BSU, WSB 310 
 

351.3. Förderung der kulturellen Vielfalt [1] 20 7 3 0 2 

Stellungnahme 

Diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. 

festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 
Verfasser: BSU, WSB 310 
 

351.4. Vielfalt auch für Randständige (z. B. Bauwagen) [2] 9 5 7 5 5 

Stellungnahme 
Diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. 

festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 

Verfasser: BSU, WSB 310 
 

351.5. Verdrängungsprozesse vermeiden [2] 14 9 3 0 5 

Stellungnahme 

Die soziale Mischung von Wohnvierteln ist Senatsziel. Die vorhandenen Instrumente zur Verhinderung der Gentrifizierung werden in Anwendung kommen. Im 

Übrigen sind diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen 

Verträge etc. festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 

Verfasser: BSU, WSB 310+120 
 

352. Wohnungsbau auch durch städtische Gesellschaften [2] 

 

13 6 3 3 6 

Stellungnahme 

Das städtische Wohnungsunternehmen SAGA GWG ist bereits im Gespräch mit Eigentümern der Flächen. Im Übrigen sind diese Anregungen nicht Gegenstand 

des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. festgelegt. Die Anregung wird 
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aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 

Verfasser: BSU, WSB 310 
 

353. Altersheim für Menschen mit kultureller Vielfalt [1] 

 

6 11 6 1 5 

Stellungnahme 

Diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. 

festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 
Verfasser: BSU, WSB 310 
 

354. Keine Monostrukturierung von Wohnformen [11] 

 

16 13 3 0 2 

Stellungnahme 

Die Mitte Altona soll bezogen auf das Gesamtgebiet, wie auch bezogen auf einzelne Quartiere und Blöcke ein gemischter und vielfältiger Stadtteil werden. Der 

Masterplan legt die Mischung der Wohnformen noch nicht fest, ermöglicht jedoch durch die Blockstruktur eine sehr hohe Flexibilität in der weiteren 

Ausgestaltung. Siehe zu diesem Thema auch Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 357, 358 und 348 

Verfasser: BSU LP PPMA 

 

355. Mischung der Wohnformen auf Blockebene [11] 

 

10 12 4 0 5 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr.354 

Verfasser: BSU, LP PPMA 

 

356. Neue Wohnformen finden [2] 

 

14 5 8 0 6 

Stellungnahme 
Diese Anregungen sind nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. 

festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 
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Verfasser: BSU, WSB 310 
 

357. Flexible Wohnungsgrundrisse [2] 

 

15 9 3 0 3 

Stellungnahme 

Diese Forderung wird bei der konkreten Gebäudeplanung  berücksichtigt werden. Im Übrigen sind diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, 

sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu 

gegebenem Zeitpunkt geprüft. 
Verfasser: BSU, WSB 310 
 

358. Sicherung von Anteilen für kleine und mi=lere 
Wohneinheiten, verschiedene Wohnungsgrößen [2] 

 

12 13 2 0 3 

Stellungnahme 

Die Förderprogramme sehen einen Wohnungsmix für unterschiedliche Haushaltsgrößen vor. 

Verfasser: BSU, WSB 310 

 

359. Viel Wohnraum, wenig Gewerbe [2] 

 

7 6 5 3 7 

Stellungnahme 

Diese Forderung wird in dem vorliegenden Masterplanentwurf berücksichtig. 

Verfasser: BSU, WSB 310 
 

360. Konflikt Wohnen vs. Gastronomie [2] 

 

2 9 3 1 12 

Stellungnahme 

Im Masterplan werden noch keine Festlegungen zu Standorten für Gastronomie getroffen. Vorstellbar und wünschenswert sind gastronomische Nutzungen aber 
z.B. an den Quartiersplätzen und am Park. Infolgedessen sind auch Konflikte mit der Wohnnutzung zu erwarten, die bereits frühzeitig berücksichtigt und 

entschärft werden müssen. Mögliche Konflikte zwischen Wohnnutzung und Gastronomie werden vor allem auf Ebene der Bebauungsplanung durch 
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entsprechende Zuordnung von Nutzungen und besonderen Festsetzungen z. B. zum Lärmschutz minimiert. Im Baugenehmigungsverfahren wird schließlich 

entschieden, ob weitere Auflagen für Gastronomiebetriebe nötig sind.   

Verfasser: BSU, LP PPMA 
 

361. Beteiligungsprozesse bei Städtebau (Schulbau, 
Parkentwicklung) [10] 

 

9 6 1 0 11 

Stellungnahme 
Für die Planung und Umsetzung der Mitte Altona ist ein kontinuierlicher und intensiver Informations- und Beteiligungsprozess vorgesehen. So werden auch in 

allen weiteren Planungsverfahren wie etwa dem Freiraumwettbewerb zur Gestaltung der öffentlichen Parkanlagen geeignete Beteiligungs- und 

Informationsmöglichkeiten angeboten. 

Verfasser: BSU LP PPMA 

 

362. Klären wer soll da wohnen -> kleinteiliger denken [10] 

 

4 7 2 0 8 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 345, 349, 354 

Verfasser: BSU LP PPMA 

 

363. Ebenerdige Zuwegung, Öffentliche Strassen als Shared-Space 

[10] 

 

6 7 4 0 12 

Stellungnahme 

Siehe Kapitel Verkehr Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 158 und 175 
Verfasser: BSU LP PPMA 

 

364. Lärmschutz [10] 

 

 

17 10 2 0 1 
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Stellungnahme 

Siehe Kapitel Städtebau und Freiraum, Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 221 und 266 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

365. Ökologisches Bauen [10] 

 

14 7 6 0 3 

Stellungnahme 

Für die Mitte Altona sind grundsätzlich alle gesetzlichen Standards und Anforderungen beim Bauen einzuhalten. Dies betrifft auch ökologische bzw. 
Nachhaltigkeits-Regelungen, wie z. B. die Energieeinsparverordnung (EnEV) in ihrer jeweils geltenden Fassung. Inwieweit darüber hinaus Methoden und Ansätze 

des ökologischen Bauens zur Anwendung kommen, wird in den nachfolgenden Planungen geprüft und ggf. in städtebaulichen Verträgen mit den Eigentümern 

festgelegt. Bei geförderten Wohnungsbauvorhaben sind mindestens die jeweils geltenden Förderkonditionen der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt 

einzuhalten. 

Verfasser: WSB 120 und BSU LP PPMA 
 

366. Geschützte Flächen für Kinder [10] 

 

11 11 6 0 1 

Stellungnahme 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind für Wohngebäude ausreichend Kinderspielflächen nach §10 HBauO auf den privaten Grundstücken 

nachzuweisen. Damit soll gewährleistet werden, dass in unmittelbarer Nähe zur Wohnung geeignete Spielmöglichkeiten für Kinder geschaffen werden. Auch bei 

der Gestaltung der öffentlichen Grünflächen sowie der Quartiersfläche sollen Spielbereiche für Kinder entstehen, differenziert nach Altersgruppen und 

unterschiedlichen Spielangeboten und -bedürfnissen. Die genaue Gestaltung wird jedoch erst in den nachfolgenden Verfahren (u. a. freiraumplanerischer 
Wettbewerb) 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

367. Innenhöfe mit genügender Belichtung durch entsprechende 
Baustruktur [10] 

 

13 13 3 0 3 

Stellungnahme 

Die Belichtung der Wohnblöcke in den Innenhöfen, aber auch an den Außenfassaden der Blöcke ist ein wichtiges Thema in der weiteren Konkretisierung der 
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Planung. Im kommenden Bebauungsplanverfahren muss nachgewiesen werden, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind. Dazu werden 

u. a. Besonnungs- bzw. Verschattungsstudien durchgeführt und geprüft, wie ggf. die Bebauung und die Gestaltung der Gebäude angepasst werden müssen, 

damit eine ausreichende Belichtung gegeben ist.  

Verfasser: BSU LP PPMA 

 

368. Freiflächen zur Nutzung für die Bewohner (Gärten) [10] 
 

11 7 6 0 7 

Stellungnahme 
Die Gestaltung der privaten Freiflächen ist Sache der Bauherren bzw. der Hauseigentümer. Besonders bei den Grundstücken, die für Baugemeinschaften zur 

Verfügung gestellt werden sollen, bestehen daher gute Möglichkeiten, die privaten Freiflächen gemeinschaftlich zu nutzen. Inwieweit im Bereich der 

öffentlichen Grünflächen Teilbereiche als Gärten für die Anwohner bereit gestellt werden können (Stichwort „Community Gardening“), kann erst im weiteren 

Verfahren (freiraumplanerischer Wettbewerb) geklärt werden. 

Verfasser: BSU LP PPMA 

 

369. Individuelle äußere Gestaltung der Häuser [10] 

 

13 10 4 1 5 

Stellungnahme 

Der Masterplan legt nur die Struktur der Bebauung fest, noch nicht die äußere Gestaltung der einzelnen Häuser. Diese wird erst in den nachfolgenden 

Planungsschritten (Bebauungsplan, Hochbauwettbewerbe) weiter konkretisiert. Grundsätzlich ist die im Masterplan vorgesehene Blockstruktur gut dazu 

geeignet, sowohl kleinteilige und vielfältige Fassadengestaltungen als auch block- oder quartiersbezogene Gesamtkonzepte zu ermöglichen. 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

370. Unterschiedliche Bewohner/ starke Durchmischung [11] 
 

10 13 4 0 3 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 351, 351.1 bis 351.5 

Verfasser: BSU LP PPMA 
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371. Unterschiedlich große Grundrisse für das Zusammenleben von 
Familien, Singles und Behinderten [10] 

 

15 13 0 0 3 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 357 und 348 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

372. Baugemeinscha1 für Alleinerziehende [11] 
 

8 3 7 1 10 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 349 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

373. Altersgerechtes Wohnen [10] 

 

12 13 1 0 3 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 348.1 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

374. Wohnungen für Ältere und Assistenz bekommende mittendrin 

[10] 

 

9 8 1 0 11 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 348.1, 348.2 und 349 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

375. Betreutes Wohnen [2] 
 

 

9 9 5 0 6 
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Stellungnahme 

Diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. 

festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 

Verfasser: BSU, WSB 310 
 

376. Single und familienfreundliches Wohnen [10] 
 

11 10 2 0 6 

Stellungnahme 
Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 349 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

377. Soziale Mischung (Familien, alt, jung, Singles) auch in 
Baugemeinschaften [10] 

 

13 15 0 0 2 

Stellungnahme 

Die Agentur für Baugemeinschaften achtet bei der Vergabe von Grundstücken auch auf die soziale Mischung. Der Freien und Hansestadt Hamburg gehört im 

Gebiet der Vorbereitenden Untersuchungen Mitte Altona kein einziges Grundstück. Im Übrigen ist nicht Gegenstand des Masterplans, sondern wird erst im 

weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. 

Verfasser: BSU, WSB 310 
 

378. Nachbarscha1smanagement, Sozialstützpunkte/ 
Begegnungsstätten [10] 

 

9 9 11 0 1 

Stellungnahme 
Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Diese werden erst in den 

nachfolgenden Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll zu genau 

diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives Leitbild“ erarbeitet werden, das sich mit diesen Themen beschäftigt. 

Verfasser: BSU LP PPMA 
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379. Alternative Wohnformen/ Vielfalt mit einbeziehen (z.B. 
Bauwagen einbeziehen) [10] 

 

9 5 6 6 4 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 351.4 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

380. 1/3 der Wohnungsbaufläche für die SAGA oder noch besser an 
Genossenschaften wie dem Altonaer Spar und Bauverein. 
Zudem sollte eine kleinteilige Au1eilungen der Grundstücke 
weitere Nutzer, wie Baugemeinschaften und soziale Träger, 
zulassen. [10] 

 

8 6 9 0 7 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 349 und 350 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

 

381. Baugemeinschaften+ Wohnprojekte >30% [11] 

 

18 2 6 0 6 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 349 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

382. 30% Genossenschaften [11] 

 

13 5 5 0 7 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahmen zu Forderungen Nr. 349 und 350 

Verfasser: BSU LP PPMA 
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383. Eigentumswohnungen auch für geringe und mi=lere 
Einkommen [11] 

 

13 5 5 2 6 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 344 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

384. Max. 25% Eigentumswohnungen, Rest nicht definieren [11] 
 

5 5 3 5 13 

Stellungnahme 
Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 351 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

385. 30% aller Wohnungen für Förderung 1 [11] 

 

7 7 2 5 8 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 350 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

386. 20% aller Wohnungen für Forderung 2 [11] 

 

5 1 2 5 14 

Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 350 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

387. 10% für Wohnungen auf Mietpreisniveau von Hartz-IV 
Empfängern [11] 

 

8 3 3 2 13 
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Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 350 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

388. Verteilung der verschiedenen Wohnformen gleichmäßig über 
das Quartier. Wer entscheidet das? [11] 

 

8 12 2 0 9 

Stellungnahme 
Grundlage für die Gestaltung der verschiedenen Wohnformen ist der sog. „Drittelmix“ (s. 389). Der Wohnungsmix soll in städtebaulichen Verträgen mit den 

Grundeigentümern verbindlich geregelt werden. Die Verträge verhandelt die BSU mit den Grundeigentümern. ergänzend: Verweis auf Nr. 351 

Verfasser: BSU LP PPMA 
 

389. Woher kommt der Dri=elmix (ein Dri=el aller Wohnungen für 
den geförderten Wohnungsbau, ein Dri=el für 
Mietwohnungsbau und ein Dri=el für Eigentumswohnungen) 
als Zielvorgabe? [12] 

 

1 3 4 1 17 

Stellungnahme 

Der sog. „Drittel-Mix“ ist eine politische Zielvorgabe für die Mitte Altona, um eine durchmischtes und vielfältiges neues Quartier Mitte Altona zu schaffen. 

Die Forderung nach ein Drittel geförderten Wohnungsbau ist zudem Gegenstand des „Vertrags für Hamburg“: 

http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/2962702/2011-07-04-sk-wohnungsbau.html 
Verfasser: BSU LP PPMA 
 

 




